Satzung

§1
Name und Sitz

Der Verein fiihrt den Namen ,,Forderverein fiir das stationdare Hospiz Hagen
e.V.”.

Der Verein ist Uberparteilich, (iberkonfessionell und unabhangig. Er ist selbstlos
tatig, orientiert sich an den christlichen Grundsatzen der Nachstenliebe, bejaht
das Leben und lehnt aktive Sterbehilfe ab. Der Hospizverein nimmt sich der Be-
dirfnisse und Note schwerstkranker und sterbender Menschen und ihrer Ange-
hdrigen an. Hospiz- und Palliativarbeit bedeutet zugewandtes und achtungsvol-
les Begleiten von Menschen in der Endphase ihres Lebens. Das schlieft die
Respektierung von Selbstverantwortung und Miindigkeit der Betroffenen ein.
Im Sinne der Hospiz- bzw. Palliatividee soll menschenwiirdiges Sterben in ver-
trauter Umgebung ermoglicht werden. Das Sterben wird dabei als Teil des Le-
bens betrachtet, der weder verkiirzt noch kiinstlich verlangert werden soll.

Der Verein hat seinen Sitz in der Rheinstr. 3, 58097 Hagen, und ist im Vereins-
register des Amtsgerichts Hagen unter der Nummer VR 2431 eingetragen.

§2
Geschéftsjahr

Das Geschadftsjahr ist das Kalenderjahr.

§3
Zweck des Vereins

Der Verein verfolgt ausschlieflich und unmittelbar mildtatige, die Bildung for-
dernde gemeinnutzige Zwecke und wird tatig als Forderkdrperschaft i.S. des
Abschnittes ,steuerbegiinstigte Zwecke” der Abgabenordnung (AO).

Zweck des Vereins ist die umfassende Unterstiitzung flr die Begleitung schwer-
kranker und sterbender Menschen sowie deren Angehdoriger, insbesondere
durch die Bereitstellung von ideellen und finanziellen Mitteln zur Erméglichung
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des Betriebs des stationaren Hospizes Hagen sowie in der Unterstiitzung bei
der Verbreitung der Idee des Hospiz- und Palliativwesens in der Bevolkerung.

Diese Satzungszwecke sollen unter anderem verwirklicht werden durch:

vorrangig die Aufbringung und Zurverfigungstellung des gesetzlich im
SGB V derzeit festgelegten 5 % - Anteils der Betriebskosten des stationa-
ren Hospizes Hagen (Forderkdrperschaft),

ideelle, finanzielle und tatige Unterstiitzung des stationdaren Hospizes
Hagen und seiner Betreibergesellschaft Stationdres Hospiz Hagen gGmbH
(StNr. 321/5806/0474),

Unterstitzung bei der Anschaffung besonderer erforderlicher apparati-
ver, pflegerischer und fiir eine individuelle Seelsorge nétige Einrichtun-
gen und Ausstattungen sowohl in den Innenraumen als auch in den Au-
Benanlagen des Hospizes,

Hilfestellung bei der Erflillung letzter Wiinsche der Gaste im Hospiz indi-
vidueller, allgemeiner oder spiritueller Art (Gottesdienste etc.) (Mildta-
tigkeit),

Ermdglichung des Kontaktes mit den Zugehérigen und Freunden / Freun-
dinnen und Mdglichkeit der individuellen Gestaltung des Abschiedneh-
mens,

Gewadbhrleistung eines individuellen Angebots einer konfessionellen und/
oder psychologischen Begleitung,

das Angebot z.B. generationsiibergreifender Begegnungen wie z.B. Le-
sungen, Gottesdienste usw. fir die Gaste, ihre Zugehdrigen, die haupt-
und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizes,

durch Unterstlitzung von Trauerarbeit und Trauergruppen,

Unterstutzung bei der Aus- und Weiterbildung des dort tatigen haupt-
und ehrenamtlichen Personals (Blldung)

Offentlichkeitsarbeit und Bekanntmachung des Hospiz- und Palliativge-
dankens durch Vortragsangebote, Abhalten von Versammlungen, Ausga-
be von Infomaterial, Aufstellen von Informationsstdanden etc.
Kontaktpflege, Kooperatlon und fachlichen Austausch mit Krankenpfle-
gern/-schwestern, Arztinnen und Arzten, Sozialarbeitern/-innen, Seelsor-
ger/-innen und Psychologen/-innen,

Kooperation mit anderen Hospizvereinen, Hospizen und Krankenhdusern,
Stiftungen (z.B. Dr. Klaus — Korte - Stiftung), Kirchen, Wohlfahrtsverban-
den, Krankenkassen, Hochschulen und Kommunen.

Zusammenarbeit mit ambulanten Hospizdiensten und Einrichtungen von
PKD und SAPV,
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- Ubernahme auch von Ausbildungs- und Weiterbildungskosten haupt-
und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Bereich der ambulanten Versorgung,
soweit die Verpflichtungen aus o.g. prioritaren Aufgaben finanzielle Mit-
tel dafir Ubriglassen.

§4
Selbstlose Tatigkeit

Der Verein ist selbstlos tatig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke.

§5

Mittelverwendung

Mittel des Vereins dirfen nur fiir die satzungsmaRigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

§6
Verbot von Begiinstigungen

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kérperschaft fremd
sind, oder durch unverhaltnismaRig hohe Verglitungen begunstigt werden.

87
Erwerb der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft konnen natiirliche oder juristische Personen erwerben. Der
Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Uber den Aufnahmeantrag entschei-
det der Vorstand mit Mehrheitsbeschluss. Bei der Ablehnung, die keiner Be-
griindung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die Mitglieder-
versammlung zu, welche dann endgliltig entscheidet.

§8

Schriftliche Kiindigung mit einer Frist
von 1 Monat zum Jahresende

Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss oder Auflésung der
juristischen Person. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegentber
dem Vorstand mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Geschaftsjahres.
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Schriftliche Kündigung mit einer Frist
von 1 Monat zum Jahresende


Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Griinde sind
insbesondere ein die Vereinsziele schadigendes Verhalten, die Verletzung sat-
zungsmaRiger Pflichten oder Beitragsriickstinde von mindestens einem Jahr.

Uber den fristlosen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit Mehrheitsbe-
schluss. Gegen den fristlosen Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an
die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vor-
stand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des
Vereins endgiiltig.

Dem Mitglied bleibt die Uberpriifung der MaRnahme durch Anrufung der or-
dentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat
aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.

Im Falle des Austrittes oder Ausschlusses besteht kein Anspruch auf Riickzah-
lung vorausgezahlter Beitrage und auf einen Anteil am Vereinsvermogen

§9
Mitgliedsbeitrage

Von den Mitgliedern werden Beitrige erhoben. Uber die Hhe der Mitglieds-
beitrage und deren Falligkeit entscheidet die ordentliche Mitgliederversamm-
lung.

§10
Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversa.mmlung
b) der Vorstand.
§11

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben
gehoren insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des
Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstands, Wahl der Kassenpri-
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fer/-innen, Festsetzung von Beitrdgen und deren Filligkeit, Beschlussfassung
Uber die Anderung der Satzung und {iber die Auflésung des Vereins, Entschei-
dung uber Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfallen, sowie
weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz er-
geben.

Jahrlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, die auch unter
besonderen duferen Umstanden und nur ausnahmsweise digital im Online-
Verfahren stattfinden kann.

Die ordentlichen Mitgliederversammlungen werden von einem Vorstandsmit-
glied einberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Angabe der Tages-
ordnung mit einer Frist von mindestens drei Wochen. MaRgeblich ist der Tag
nach Aufgabe zur Post.

Die Tagesordnung ist zu erganzen, wenn dies ein Mitglied bis spatestens eine
Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergdanzung ist zu
Beginn der Versammlung bekannt zu machen.

Eine auBerordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand jederzeit
unter Beachtung vorstehender Ladungsfrist einberufen werden. Im Ubrigen ist
sie auf Verlangen von einem Drittel der Mitglieder schriftlich unter Angabe von
Grinden einzuberufen.

Antrage Gber die Abwahl des Vorstands, iber die Anderung der Satzung und
uber die Auflésung des Vereins, die den Mitgliedern des Vereins nicht bereits
mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, kdnnen erst
auf der nachsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Riicksicht auf die Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfahig.

Den Vorsitz in der Mi’Eg’I‘iederversammlung fluhrt der/die Vorsitzende des Vor-
stands, im Falle einer Verhinderung der/die zweite Vorsitzende des Vorstands.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftfihrer zu wahlen.

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausiibung
des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmachtigt werden.
Die Bevollmdchtigung ist fir jede Mitgliederversammlung gesondert zu erstel-
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len. Ein Mitglied darf jedoch (iber seine eigene Stimme hinaus nicht mehr als
eine fremde Stimme vertreten. Die Beschliisse der Mitgliederversammlung
werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst, soweit das Gesetz bzw.
die Satzung keine andere Mehrheit vorschreiben.

Satzungsdanderungen und die Auflésung des Vereins kdnnen nur mit einer
Mehrheit von 3/, der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

Stimmenthaltungen und ungiiltige Stimmen bleiben auBer Betracht.

Von den Beschliissen ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie ist von dem/der
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

Die Mitgliederversammiung kann mit einfacher Mehrheit die Wahl von Ehren-
mitgliedern und Ehrenvorsitzenden beschlieRen und durchfiihren. Auch Nicht-
Mitglieder kénnen zur Wahl vorgeschlagen werden. Der Ehrenvorsitz und die
Ehrenmitgliedschaft bleiben beitragsfrei. Ein/e Ehrenvorsitzende/r kann auf
Einladung an den Vorstandssitzungen teilnehmen.

§12
Vorstand des Vereins

Der Vorstand des Vereins besteht aus:

- der/die erste Vorsitzende,

- der/die zweite Vorsitzende,

- der/die Kassenfiihrer/-in und dem/der stellv. Kassenfiihrer/-in,
- der/die Schriftfuhrer/-in und dem/der stellv. Schriftfihrer/-in
- sechs Beisitzern/-innen.

Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung auf eine
Amtszeit von drei Jahren gewahlt. Sie bleiben nach Ablauf der Amtszeit solange
im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist.

Vorstand im Sinne des § 26 BGB und somit zur Vertretung des Vereins berech-
tigt sind jeweils der/die erste Vorsitzende, der/die zweite Vorsitzende und der
der/die Kassenfiihrer/-in. Die Vertretung erfolgt im Vieraugenprinzip.

Der Vorstand fiihrt die Geschafte ehrenamtlich.
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Die Vorstandssitzungen werden von dem/der ersten Vorsitzenden und bei des-
sen Verhinderung von dem/der 2. Vorsitzenden einberufen und gefiihrt.

Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Vorstandsmit-
glieder anwesend ist.

§13
Kassenpriifung

Die Mitgliederversammlung wahlt fiir die Dauer von drei Jahren zwei Kassen-
priifer/-innen. Diese diirfen nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist
zuldssig.

§14
Auflésung des Vereins

Die Auflésung des Vereins erfolgt durch Beschliisse der Mitgliederversammlung
mit einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder.

Im Falle der Auflésung oder Aufhebung des Vereins, gleich aus welchem Grund,
sowie bei Wegfall seines Zwecks fallt das Vermogen an die deutsche Hospiz-
und Palliativstiftung, die es unmittelbar und ausschlieflich fiir die in ihrer Sat-
zung genannten gemeinnutzigen Zwecke zu verwenden hat. Die Mitglieder des
Vereins haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermégen oder Teile desselben.

Hagen, den @i éi @gﬁ é;@ﬁﬂ

Dr. GeMatl Kiehs

Dr. Gerhard Koch (1. Vorsitzender) ) Brigitte Kramps (2. Vorsitzende)
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